
 

Vorstand: Werner Lenk, StB (Vorsitzender) � Jürgen Backhaus � Hans Daumoser, StB �Harald Hafer � Michael Schmitt-Walter, RA 
Geschäftsführer: Erich Nöll, RA � Eingetragen im Vereinsregister: Amtsgericht Charlottenburg Nr. 19822 Nz 

Herausgeber: 
Bundesverband der 
Lohnsteuerhilfevereine e.V. 
Kastanienallee 18 
14052 Berlin 
 
Tel.: 0 30 / 30 10 86 10 
Fax: 0 30 / 30 10 86 12 
E-Mail: info@bdl-online.de 
www.bdl-online.de 

P
R
E
S
S
E
I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N
 

 
Bezug von Kurzarbeitergeld führt häufig  
zur Steuernachzahlung! 
 

Nr. 17 / 23.04.2009 

Kurzarbeitergeld ist zwar steuerfrei – es unterliegt aber – wie viele andere 

staatliche Leistungen - dem so genannten Progressionsvorbehalt. Das bedeu-

tet, die Auszahlung für sich genommen unterliegt zwar nicht der Steuerberech-

nung, der zugeflossene Betrag des Kurzarbeitergeldes wird jedoch bei der Be-

stimmung der prozentualen steuerlichen Belastung der übrigen Einnahmen mit 

berücksichtigt. Somit erfolgt ein indirekter Einfluss auf die Höhe der zu zahlen-

den Steuern, allerdings nicht bereits im Laufe des Monats, sondern erst nach-

träglich bei der Berechung der Jahressteuer aufgrund der eingereichten Ein-

kommensteuererklärung. Die gleiche steuerliche Konstellation liegt vor, wenn 

ein Arbeitnehmer Krankengeld von seiner Krankenkasse bezieht, Übergangs-

geld während einer Reha-Maßnahme oder auch Elterngeld. 

Wer also Monat für Monat mit der Gehaltsabrechnung nur für sein - bei Kurzar-

beit verringertes - Arbeitseinkommen Steuern abführt, muss im Jahr darauf per 

Steuerbescheid mit einer Nachzahlung rechnen. Denn wenn am Ende des Jah-

res Arbeitslohn und Kurzarbeitergeld zusammengezählt werden, erhöht sich 

der auf das gesamte Einkommen anzuwendende prozentuale Steuersatz. 

Erich Nöll, Geschäftsführer des BDL: „Bei höherem Kurzarbeitergeld fallen na-

türlich auch höhere Nachzahlungsbeträge an. Besonders hoch kann die Nach-

zahlung bei kurzarbeitenden verheirateten Beschäftigten werden, wenn der 

Ehepartner ebenfalls gut verdient.“  

Ehepaare können sich bei der Steuer frei zwischen einer getrennten oder ge-

meinsamen Steuer-Veranlagung entscheiden. Wählen die Partner die Variante 

"getrennt", so werden beide steuerlich ähnlich wie Singles behandelt. Wenn 

einer der Partner in einem Kalenderjahr nur Leistungen bezieht, die dem Prog-

ressionsvorbehalt unterliegen, kann sich dies unter Umständen lohnen. Denn 

das Kurzarbeiter- oder das Elterngeld (oder andere Leistungen) wirken sich 

dann nicht auf den Steuersatz des voll verdienenden Ehepartners aus.  

Ob die getrennte Veranlagung von Vorteil ist, sollte am besten ein Steuerbera-

ter oder - meist weit preiswerter - ein Lohnsteuerhilfeverein beurteilen. 


